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1. Einleitung 

Gewährt eine staatliche Institution, bspw. eine Stadt oder eine Gemeinde einem Unternehmen 

Vorteile, so ist zu prüfen, ob ein EU-beihilferechtlicher Tatbestand vorliegt.1 Denn gem. Art. 107 

Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind staatliche oder 

aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen (Begünstigungen), die den Wettbewerb verfälschen 

oder zu verfälschen drohen und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen, 

grundsätzlich verboten. Allerdings gibt es einige Ausnahmeregelungen der Europäischen Kom-

mission, die dazu führen, dass eine Beihilfe i. S. d. Art. 107 Abs. 1 AEUV ohne vorherige Geneh-

migung dennoch erlaubt sein kann.2

Wesentlicher Grund für die EU-beihilferechtlichen Restriktionen ist, dass Wettbewerbsverzer-

rungen innerhalb des Europäischen Binnenmarktes verhindert werden sollen. Nur so ist ein 

grenzüberschreitendes und überregionales Wirtschaften möglich.3 Außerdem wird mit den EU-

beihilferechtlichen Regelungen angestrebt, einen „Subventionswettlauf zwischen den Staaten 

der EU“4 zu vermeiden. 

Das EU-Beihilferecht ist sehr komplex und wird fortwährend weiterentwickelt.5 Die hohe Anzahl 

an zu beachtenden Regelungen und Vorschriften aus unterschiedlichen Dokumenten führt 

schließlich zu Anwendungsschwierigkeiten in der Praxis.6 Diese Anwendungsschwierigkeiten 

betreffen auch die örtliche Rechnungsprüfung, denn auf der Grundlage des § 104 Abs. 1 Nr. 1 

GO NRW hat die örtliche Rechnungsprüfung u. a. die Beachtung des EU-Beihilferechts zu prü-

fen.7

1  Vgl. Wellmann: S. 6. 
2  Vgl. Schneider: S. 3; vgl. Ministerium Baden-Württemberg: S. 58. 
3  Vgl. Schneider: S. 3. 
4  Wellmann: S. 6. 
5  Vgl. Jennert/Sonder: S. 12. 
6  Vgl. Elxnat: S. 19; vgl. Jennert/Sonder: S. 12. 
7  Vgl. Gem. RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk und 

des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 20.1.2014 – MBl. NRW. 2014, S. 63. 
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Um die aufgezeigten Probleme bzgl. des EU-Beihilferechts zu reduzieren, stellt dieses Skript 

die wesentlichen EU-beihilferechtlichen Regelungen strukturiert dar und zeigt auf, wie EU-bei-

hilferechtlich relevante Sachverhalte zu prüfen sind. 

Dazu werden zunächst ausführlich die Tatbestandsmerkmale einer Beihilfe i. S. d. Art. 107 Abs. 

1 AEUV erläutert. Im Anschluss daran werden wesentliche Ausnahmetatbestände aufgezeigt, 

die dazu führen können, dass eine Beihilfe i. S. d Art. 107 Abs. 1 AEUV dennoch erlaubt sein 

kann. 

Für den Fall, dass eine Beihilfe i. S. d. Art. 107 Abs. 1 AEUV vorliegt und kein Ausnahmetatbe-

stand greift, ist die Beihilfe im Voraus bei der Europäischen Kommission anzumelden und durch 

diese genehmigen zu lassen.8 Aus diesem Grund soll im Weiteren auch auf die sog. Notifizie-

rungspflicht eingegangen werden. Abschließend wird dargestellt, welche Konsequenzen dro-

hen, sofern der Notifizierungspflicht nicht nachgekommen und eine unzulässige Beihilfe ge-

währt wird. 

8  Vgl. Hoffmann/Köhler: S. 9. 
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2. Grundsätzliches zur EU-beihilferechtlichen Prüfung 

Ausgangspunkt für die Prüfung eines Sachverhalts hinsichtlich des EU-Beihilferechts bildet der 

Art. 107 Abs. 1 AEUV.9 Gem. Art. 107 Abs. 1 AEUV sind – wie bereits in der Einleitung erwähnt 

– Beihilfen, zur Sicherstellung eines uneingeschränkten Wettbewerbs innerhalb der Europäi-

schen Union, grundsätzlich verboten.10 Konkret besagt Art. 107 Abs. 1 AEUV Folgendes: 

„Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen 

Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unterneh-

men oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem 

Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“ 

Aus dieser Vorschrift lassen sich sechs Tatbestandsmerkmale ableiten, die bei der Beurteilung, 

ob ein gewährter Vorteil eine verbotene Beihilfe i. S. d. Art. 107 Abs. 1 AEUV darstellt, zu prüfen 

sind: 

1) Es wird ein Vorteil aus staatlichen Mitteln gewährt. 

2) Es liegt eine Begünstigung vor. 

3) Die Begünstigung wird zugunsten eines Unternehmens oder Produktionszweigs ge-

währt. 

4) Es liegt Selektivität vor, d. h. es wird nur ein bestimmtes Unternehmen oder ein be-

stimmter Produktionszweig begünstigt. 

5) Die Begünstigung führt zu einer Wettbewerbsverfälschung bzw. droht den Wettbe-

werb zu verfälschen. 

6) Die Begünstigung führt zu einer Handelsbeeinträchtigung.11

9  Vgl. Wellmann: S. 6. 
10  Vgl. Kapitel 1. 
11  Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: S. 10. 
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Sind alle sechs Tatbestandsmerkmale kumulativ erfüllt, liegt eine grundsätzlich verbotene Bei-

hilfe i. S. d. Art. 107 Abs. 1 AEUV vor.12 Bereits bei Ausschluss eines der Tatbestandsmerkmale 

kann hingegen auf eine weitere EU-beihilferechtliche Prüfung verzichtet werden. Die Gewäh-

rung des Vorteils ist aus EU-beihilferechtlicher Sicht dann unbedenklich.13

Liegt aufgrund der Erfüllung aller Tatbestandsmerkmale eine Beihilfe i. S. d. 

Art. 107 Abs. 1 AEUV vor, ist weiter zu prüfen, ob die Beihilfe dennoch aufgrund einer Ausnah-

meregelung erlaubt sein könnte.14 Denn aus wachstumspolitischer Sicht oder aufgrund anderer 

politischer Ziele sind einige Beihilfen sinnvoll, weshalb die Europäische Kommission verschie-

dene Ausnahmeregelungen von dem generellen Verbot des Art. 107 Abs. 1 AEUV erlassen 

hat.15 Die wesentlichen zu prüfenden Ausnahmeregelungen, die im Ergebnis dazu führen kön-

nen, dass eine Beihilfe i. S. d. Art. 107 Abs. 1  AEUV erlaubt ist, sind nachfolgend aufgelistet: 

 Art. 107 Abs. 2 und 3 AEUV 

 Verordnung zu De-minimis Beihilfen 

 Beihilfevorschriften für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 

(DAWI) 

 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) 

Ergibt die Prüfung, dass keine Ausnahmeregelung greift, ist die geplante Beihilfe bei der Euro-

päischen Kommission gem. Art. 108 Abs. 3 S. 1 AEUV anzumelden (Notifizierungspflicht). Gem. 

Art. 108 Abs. 3 S. 3 AEUV darf die Beihilfe erst dann und nur dann durchgeführt werden, wenn 

die Europäische Kommission diese genehmigt hat (Durchführungsverbot).16

12  Vgl. Wellmann: S. 6. 
13  Vgl. Ministerium Baden-Württemberg: S. 22. 
14  Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: S. 11; vgl. Wellmann: S. 7. 
15  Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: S. 8; vgl. Schmidt: S. 3. 
16  Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: S. 14; vgl. VÖB „Staatliche Beihilfen“: S. 2. 
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Nachfolgendes Schaubild stellt zusammenfassend die durchzuführenden Prüfschritte bei einer 

EU-beihilferechtlichen Prüfung dar. Diese werden in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich 

erläutert.  

Abbildung 1: Prüfschema EU-Beihilfe.  
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